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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Partik-Pable, Dolinschek 
haben am 13. Juli 1993 unter der Nr. 5199/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Tätigkeit von 

öffentlich Bediensteten als Versicherungsvertreter gerichtet, 

die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wird die Tätigkeit als Versicherungsvertreter bei der Ver
sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter von den dazu 
berufenen öffentlich Bediensteten während oder außerhalb 
der Dienstzeit ausgeübt? 

2. Sollte diese Tätigkeit in der Dienstzeit ausgeübt werden, 
hat dies dann für den Betroffenen (vor allem in Anbetracht 
der Entschädigungen seitens der BVA) Gehaltseinbußen zur 
Folge? 

3. Wenn nein, warum nicht?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu Frage 1: 

Die Tätigkeit als Versicherungsvertreter bei der Versicherungs

anstalt öffentlich Bediensteter wird meines wissens von den 

dazu berufenen öffentlich Bediensteten überwiegend während der 

Dienstzeit ausgeübt. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Soweit diese Tätigkeit in der Dienstzeit ausgeübt wird, hat 

dies in Anbetracht der Entschädigungen seitens der BVA keine 

Gehaltseinbußen für die betroffenen Bediensteten zur Folge, da 

diese verpflichtet sind, die entfallende Dienstzeit einzu

arbeiten. 
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